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schäftsbeziehungen im Stadium 
der Planung und Plandurchfüh
rung ist die Übereinstimmung 
zwischen den gesellschaftlichen 
Interessen und denen der Kre
ditnehmer herbeizuführen. Da
bei sind die im Fünfjahrplan und 
im Jahresvolkswirtschaftsplan 
festgelegten Ziele für die Ent
wicklung der Volkswirtschaft 
und die damit verbundenen 
Aufgaben des Kreditplanes zu
grunde zu legen. Die K. fixiert 
damit die Zielstellung sowie die 
Art und Weise der Kreditfinan
zierung. Die Banken gewähren 

■Kredite auf der Grundlage des 
Planes und orientieren sich be
reits im Stadium der Planaus
arbeitung auf die vorrangige 
Kreditgewährung für Rationali
sierungsvorhaben sowie für die 
Einführung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts. Sie tra
gen die Verantwortung für den 
planmäßigen Einsatz der Kredit
fonds und die ökonomisch be
rechtigte Entwicklung des volks
wirtschaftlichen Geld- und Kre
ditvolumens.

Kreis: Gebietseinheit im —
Staatsaufbau der DDR. Die Neu
gliederung der K. im Staats
gebiet der DDR erfolgte mit dem 
Gesetz über die weitere Demo
kratisierung des Aufbaus und 
der Arbeitsweise der staatlichen 
Organe in den Ländern der DDR 
vom 23. 7.1952 entsprechend den 
wirtschaftlichen, politisch-staat
lichen und kulturellen Erforder
nissen des sozialistischen Auf
baus, vor allem im Interesse 
einer immer engeren Zusammen
arbeit zwischen den Organen 
der Staatsmacht und der Bevöl
kerung sowie deren wirksamer 
Einbeziehung in die Leitung des 
Staates. Mehrere K. bilden einen 
-v Bezirk. Die K. untergliedern 
sich in -*■ Städte, —>■ Stadtbezirke 
und —v Gemeinden. Es bestehen

191 Land-K. Auch 28 größere 
Städte haben im territorialen 
Aufbau des Staates den Status 
eines K. (sog. Stadt-K. oder 
kreisfreie Städte). Für die Ab
grenzung der K. sind vor allem, 
wirtschaftliche Erfordernisse und 
eine wirksame Leitung und Pla
nung der zu dem K. gehörenden 
Städte und Gemeinden maß
gebend. Oberstes Organ der 
Staatsmacht im K. ist im Rah
men der einheitlichen gesamt
staatlichen Leitung und Planung 
der von den wahlberechtigten 
Bürgern des K. in demokrati
schen Wahlen auf vier Jahre ge
wählte —► Kreistag, der zur 
Wahrnehmung seiner Verant
wortung den -> Rat des Kreises 
und seine Kommissionen bildet 
(Verfassung der DDR, Art. 81 
und 83). Aufgrund der Stellung 
des K. im Staatsaufbau bildet 
der K. ein wichtiges Kettenglied 
zur Führung der politischen, 
wirtschaftlichen und geistig-kul
turellen Entwicklung in den Be
trieben und Genossenschaften 
sowie in den Städten und Ge
meinden. Den Organen der 
Staatsmacht im K. obliegt eine 
besondere Verantwortung für 
die unmittelbare Leitung, Pla
nung und Koordinierung auf den 
Gebieten, die die ständige Ver
besserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktäti
gen berühren (Wohnungsbau, 
Handel und Dienstleistungen, 
Einrichtungen der sozialen und 
kulturellen Betreuung der Be
völkerung u. ä). Aufbau, Aufga
ben, Rechte und Pflichten sowie 
die Arbeitsweise der Organe der 
Staatsmacht im K. sind in den 
Art. 81-85 der Verfassung der 
DDR und in den dazu ergange
nen Rechtsakten geregelt.
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